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Wir Bürger wollen mitbestimmen! 

 
RAT der STADT GÜTERSLOH  

c/o Frau Bürgermeisterin Maria Unger 
Berliner Str. 70 – Rathaus – 33330 Gütersloh 

 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin - 
 
in meiner Funktion als Ratsherr im Rat der Stadt Gütersloh beantrage ich in der Ratssit-
zung vom 27. Februar 2009 zu dem Tagesordnungspunkt  „Haushalt 2009“. 
 
Der Rat der Stadt Gütersloh beschließt: 
 

• Die für die Neuanlegung eines Radweges entlang der Straße „In der Worth“ vorge-
sehenen Mittel sind – wie im Beschluss vom 11.03.2004 vorgesehen – wieder in den 
Haushalt 2009 und Folgejahre einzustellen. 

 
Begründung: 
 
Mit Vorlage 375/2008 beabsichtigte die Verwaltung, den Beschluss aufzuheben und auf die Anlegung 
des Radweges zu verzichten. Obwohl der Vorschlag der Verwaltung in der Sitzung des Planungsaus-
schusses vom 16.10.2008 keine Mehrheit fand, wurde die Maßnahme in der Aufstellung des Haushaltes 
2009 nicht mehr berücksichtigt. 
 
Auf Antrag der CDU wurde der Beschlussvorschlag der Verwaltung wie folgt geändert: 
 
Der Beschluss vom 11.03.2004 zur Neuanlegung eines Radweges entlang der Straße „In der Worth“ 
einschließlich der angedachten Finanzierung wird bis zum Ende der Haushaltsberatungen ausgesetzt.
 
In der Planungsausschusssitzung vom 12.02.2009 wies der Vertreter der BfGT auf diesen Punkt hin, 
wobei seitens der Verwaltung von einer „endgültigen Streichung“ der Maßnahme ausgegangen wur-
de. Eine weitere Erörterung fand nicht statt. Eine nachträgliche Wiedereinstellung der Mittel ist e-
benfalls nicht erfolgt. 
 
Aus Sicht der BfGT wurden die Mittel ohne weitere Beratung und somit auch ohne rechtsgültigen 
Beschluss aus dem Haushalt gestrichen und sind somit wieder einzustellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Norbert Morkes 
 
Ratsherr der  
BfGT Bürger für Gütersloh e. V.     
 
Gütersloh, 17. Februar 2009 
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